
Heizkostenzuschuss 2025/2026 

 

Der Heizkostenzuschuss kann im Aktionszeitraum vom 13.10.2025 bis 13.02.2026 beim 
Wohnsitzgemeindeamt beantragt werden. Der Antrag kann persönlich oder online gestellt 
werden. Der Zuschuss beträgt einmalig maximal 250 Euro. Zum Nachweis der 
Anspruchsberechtigung ist das aktuelle Einkommen nachzuweisen. Für die 
Antragsberechtigung ist ausschließlich der Hauptwohnsitz maßgeblich. 
Bei allfälligen Wohnungswechseln während des Aktionszeitraumes wird der Zuschuss nur 
einmal gewährt. 

An Personen (Haushalte), die eine Unterstützung aus der offenen Sozialhilfe für den 
Lebensunterhalt und/oder Wohnbedarf erhalten oder einen solchen Anspruch während der 
Aktionsperiode erwerben, wird ein reduzierter Heizkostenzuschuss in Höhe von einmalig 180 
Euro von Amts wegen von der zuständigen Bezirkshauptmannschaft ausbezahlt. 

 

Berücksichtigung von Einkommen 

Folgende haushaltsbezogene Einkommensgrenzen gilt es zu beachten: 

Haushaltsgröße Einkommensgrenze "Einschleifregelung" zusätzlich bis € 200 

1 Person   €                           1.410  €                                                           1.610 

2 Personen    €                           1.920  €                                                           2.120 

3 Personen    €                           2.360  €                                                           2.560 

4 Personen    €                           2.800  €                                                           3.000 

5 Personen    €                           3.240  €                                                           3.440 

6 Personen    €                           3.680  €                                                           3.880 

7 Personen    €                           4.120  €                                                           4.320 

jede weitere Person   plus  € 440    plus € 250  

  

Anwendung einer „Einschleifregelung“ 

Die „Einschleifregelung“ gelangt dann zur Anwendung, wenn das Haushaltseinkommen über 
der Einkommensgrenze (Tabelle s.o.) liegt. Bei der Berechnung des tatsächlichen zu 
gewährenden Heizkostenzuschusses 2025/2026 ist dabei jener Betrag, der über der 
haushaltsbezogenen Einkommensgrenze liegt von der maximalen Zuschusshöhe (= 250 Euro) 
in Abzug zu bringen. Der Zuschuss reduziert sich somit kontinuierlich mit steigendem 
Haushaltseinkommen. Bei Haushaltseinkommen, die um mehr als 200 Euro über den 
haushaltsbezogenen Einkommensgrenzen liegen, ist keine Auszahlung eines Zuschusses 
mehr vorgesehen (Deckel). Die geringste Zuschusshöhe ist somit mit 50 Euro festgelegt. 

Online-Formular: 
https://formulare.vorarlberg.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?path=(schlins3)&pid=98c
4a0d6ba5d48f2b7997ab09488d1c9&pn=B4fc4461ff140478c9373c38d6eabf07c&data=%3Cpar
%3E%3Coe%3E%3C/oe%3E%3C/par%3E   
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